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Vorwort

Der Leitfaden möchte das für ein Tätigwerden auf dem Gebiet des Kapitalanlagerechts
notwendige Praxis- und Verbundwissen vermitteln. Er wendet sich an Bankjuristen,
Rechtsanwälte, Richter und Berater, die sich mit den systematischen Zusammenhängen
dieser Materie vertraut machen wollen, aber auch an Studenten, die im Schwerpunktbe-
reich Bankrecht Orientierung suchen. Die Leser sollen nicht durch die breite Darstellung
von Meinungsunterschieden abgelenkt werden, sondern in erster Linie über den aktuellen
Stand der höchstrichterlichen Rechtsprechung zuverlässig informiert werden. Das Buch
bietet:

• einen zuverlässigen Überblick insbesondere über die Rechtsprechung des XI. Zivil-
senats des BGH zur Haftung der Banken bei der Beratung, Vermittlung und Finanzie-
rung von Kapitalanlagen,

• die Vermittlung des notwendigen Verbundwissens,
• zahlreiche Beispiele, die zum guten Verständnis beitragen.

Der Band bereitet die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs umfassend auf und in-
formiert detailliert über die Themenkreise:

• Haftung bei der fehlerhaften Empfehlung von Kapitalanlagen,
• Haftung bei der Vermittlung von Kapitalanlagen,
• Haftung wegen Aufklärungsmängeln bei der Finanzierung von Kapitalanlagen,
• Kausalität,
• Vertretenmüssen und Mitverschulden,
• Schadenshöhe,
• Verjährungsfragen,
• Verwirkung und unzulässige Rechtsausübung,
• Darlegungs- und Beweislast,
• Prozessuale Besonderheiten.

Das Buch beruht auf dem Stand von Ende Mai 2017, vereinzelt konnten im Rahmen
des Drucklaufs auch noch spätere Entscheidungen des BGH berücksichtigt werden.

Besonders danken möchte ich dem Verlag C.H. Beck und dem Leiter seines Lektorats
Wirtschaftsrecht, Herrn Dr. Roland Klaes, für die Aufnahme des Projekts in das Ver-
lagsprogramm sowie der zuständigen Lektorin, Frau Rechtsanwältin Astrid Stanke, für die
ausgezeichnete Betreuung des Werks.

Anregungen, Kritik und Verbesserungsvorschläge sind stets willkommen.

Karlsruhe, im Mai 2017 Christian Grüneberg
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